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Erläuterungen zu den Hinweisen der Heimaufsicht bei der Beschaffung 
von PoC-Antigentests durch vollstationäre Pflegeeinrichtungen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitgliedseinrichtungen, 
 
 
die Heimaufsicht informierte am 23. Oktober 2020 per Rundmailverfahren 
zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von PoC-Antigen-Tests wie folgt:  
 
 „Die Einrichtungen können in der gegenwärtigen Übergangsphase die Be-
schaffung der Testmaterialien einleiten, sobald sie dem Gesundheitsamt ih-
ren Antrag auf Feststellung des monatlichen Bedarfs unter Beifügung ihres 
einrichtungs- oder unternehmensbezogenes Testkonzept vorgelegt haben. 
 
Solange die für die Feststellung zuständigen Gesundheitsämter keine ent-
sprechende Festlegung getroffen haben, können die antragstellenden Ein-
richtungen und Unternehmen bis zu 30 Tage nach dem Antrag PoC-Antigen-
Tests nach Maßgabe der in der Testverordnung genannten Menge in eige-
ner Verantwortung beschaffen und nutzen, vgl. § 6 Abs. 3 a. E. Coronavirus-
Testverordnung. 
 
Diese Regelung soll einen möglichst einfachen Einstieg in die Anwendung 
von PoC-Antigen-Tests ermöglichen.“ 
  
 
 
 
 

 
 
an alle vollstationären Einrichtungen  
der Altenhilfe im Freistaat Thüringen 
 

23. Oktober 2020 
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Diese Ausführungen beruhen auf der Möglichkeit von PoC-Antigen-Tests in vollstationären Pfle-
geeinrichtungen gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 der „Dritte(n) Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2“ und seiner Begründung.  
 
 
Hierzu möchten wir einige Erläuterungen geben: 
 
Die obige Verordnung sieht vor, dass zugelassene ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen 
sowie Angebote zur Unterstützung im Alltag (im weiteren Text zusammenfassend Pflegeeinrich-
tungen genannt) - außer den ambulanten Hospizdiensten - monatlich ein festes Kontingent an 
kostenlosen PoC-Antigen-Tests für Bewohnende, Kunden und Mitarbeitende, sowie Zu- und An-
gehörigen zusteht. (schnelle Antigen- und molekular basierte Point-of-Care-Tests zur Diagnose 
von SARS-CoV-2-Infektionen ohne zusätzliche Laborauswertung) 
 
Eine wesentliche in der Verordnung geforderte Voraussetzung hierfür ist das Vorlegen eines ein-
richtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepts bei den zuständigen Stellen des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes (örtlich zuständiges Gesundheitsamt). 
 
Gleichwohl das BMG dazu „Hilfestellungen zur Erstellung eines Testkonzepts zur Testung auf 
SARS-CoV-2 für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sowie für Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag" entwickelt hat, sind noch viele Fragestellungen bspw. zum Arbeitsrecht, zur Quali-
fikationen der Testenden, den Ressourcen, zur formalen Zustimmung durch die Gesundheitsämter 
ungeklärt.  
 
Von daher haben wir bisher von weitergehenden Informationen als die in schnell + aktuell 64/2020 
abgesehen. Sobald uns handlungspraktische Informationen zur Umsetzung des Freistaat Thürin-
gens vorliegen, werden wir Sie zeitnah informieren. 
 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Tobias Kranz 
Referent Altenhilfe/Hospiz 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Test-VO_BAnz_AT_141020.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Test-VO_BAnz_AT_141020.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona_TestVO_mit_Begruendung_151020.pdf
https://pflegenetzwerk-deutschland.de/fileadmin/files/Downloads/201016_Hilfestellung_Coronavirus-Test-Verordnung.zip

